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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

Bebauungsplan Nr. 1411 - Bodestraße -
Auslegungsbeschluss, vorbehaltlicher Satzungsbeschluss

Antrag,
 1. dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr.1411 mit Begründung zuzustimmen,

2. die öffentliche Auslage des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 1411 mit Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen und

3. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1411 gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit § 6 
NGO bereits jetzt als Satzung zu beschließen sowie der Begründung des Bebauungsplanes 
unter dem Vorbehalt zuzustimmen, dass während der öffentlichen Auslegung keine 
Anregungen erhoben werden.

Begründung
Neben der Bestandssicherung für die 
vorhandene Bebauung, grenzt der 
Bebauungsplan unterschiedliche Nutzungen 
von einander ab. Planungs- und Sanierungsziel 
ist es, die Einzelhandelsnutzungen und 
publikumsintensiven Nutzungen in diesem 
Bereich auf den Bestand zu begrenzen und die 
übrigen bisher gewerblich genutzten Bereiche 
möglichst für Betriebe des be- und 
verarbeitenden Gewerbes bzw. Handwerkes zu 
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erhalten.

Darüberhinaus sichert der Bebauungsplan die 
Flächen für die geplante Verlängerung des 
Weidendammes.

Es ist zweckmäßig, zeitgleich mit dem Auslegungsbeschluss auch den Satzungsbeschluss 
unter dem Vorbehalt zu fassen, dass im Rahmen der öffentlichen Auslegung keine 
Anregungen gemacht werden. Sollten dennoch Anregungen vorgetragen werden, würde ein 
neuer Satzungsbeschluss erforderlich. Die beantragten Beschlüsse sind erforderlich, um 
das Bebauungsplanverfahren weiterführen bzw. abschließen zu können und damit die 
städtebaulichen Ziele der Stadt auf Dauer zu sichern.

Der Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. 1411 wurde bereits am 20. 
März 1997 gefasst. Die seit dem 3. August 
2001 geltenden Regelungen zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung sind nach den 
Überleitungsvorschriften des § 245c Abs. 2 
BauGB auf den vorliegenden Bebauungsplan 
nicht anzuwenden, da das Verfahren vor dem 
14. März 1999 förmlich eingeleitet worden ist. 

Die beabsichtigten Planungen erfordern keine Festsetzungen für 
Kompensationsmaßnahmen. Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist als 
Anlage 3 beigefügt.
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